
Merkblatt zur Bestimmung der Namensführung eines neugeborenen Kindes
§§ 1616 – 1617a Bürgerliches Gesetzbuch, Art. 10 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 21 Personenstandsgesetz

1	 Geburtsnamen
1.1	 Deutsches Kind
Die Eltern sind miteinander verheiratet. Das Kind erhält den 
Ehenamen der Eltern als Geburtsnamen. Führen sie keinen 
Ehenamen, so bestimmen sie den Familiennamen, den der 
Vater oder die Mutter zur Zeit der Erklärung führt, zum Ge-
burtsnamen des Kindes. Die Bestimmung gilt auch für ihre 
weiteren Kinder.

Die Eltern sind nicht miteinander verheiratet. Hat die Mut-
ter die alleinige elterliche Sorge für das Kind, erhält es den 
Familiennamen, den die Mutter zur Zeit der Geburt führt. 
Die Mutter kann jedoch dem Kind den Familiennamen des 
nicht sorgeberechtigten Vaters erteilen. Die Namensertei-
lung bedarf der Einwilligung des Vaters.

Steht den Eltern die Sorge für das Kind gemeinsam zu, 
bestimmen sie den Familiennamen, den der Vater oder die 
Mutter zur Zeit der Erklärung führt, zum Geburtsnamen des 
Kindes. Die Bestimmung der Eltern gilt auch für ihre wei-
teren Kinder. Erklärungen zur Anerkennung der Vaterschaft 
und zur elterlichen Sorge können noch vor der Beurkundung 
der Geburt abgegeben werden.

Frist zur Abgabe der Erklärung. Die Bestimmung des Na-
mens muss innerhalb eines Monats nach der Geburt getrof-
fen werden. Die Beurkundung der Geburt kann solange zu-
rückgestellt werden. Treffen die Eltern binnen eines Monats 
keine Bestimmung, ist das Standesamt verpflichtet, dies dem 
für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes 
zuständigen Familiengericht mitzuteilen. Das Familienge-
richt überträgt das Bestimmungsrecht einem Elternteil.

1.2	 Ausländisches Kind
Grundsätzlich unterliegt der Name eines Kindes dem Recht 
des Staates, dem es angehört. Ist ein Elternteil Ausländer 
oder Mehrstaater, so können die sorgeberechtigten Eltern 
bestimmen, dass das Kind seinen Namen nach dem Recht 
des Staates erhält, dem ein Elternteil angehört. Hat ein El-
ternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, so 
kann auch deutsches Recht gewählt werden (siehe dazu 1.1). 
Die Wahl eines Namens nach dem Heimatrecht des Vaters 
setzt eine wirksame Anerkennung der Vaterschaft vor der 
Beurkundung der Geburt voraus.

Die Gestaltung des Kindesnamens bestimmt sich dann 
nach den Vorschriften des gewählten Rechts. Der Staat, des-
sen Staatsangehörigkeit das Kind mit der Geburt erworben 
hat, erkennt eine Namensbestimmung nach deutschem 
Recht nicht immer an. Die Eltern sollten diese Frage vor der 
Namensbestimmung mit der zuständigen ausländischen Be-
hörde oder konsularischen Vertretung des Landes klären.

1.3	 Mitwirkung des Standesamts
Die Erklärungen zur Bestimmung der Namensführung eines 
Kindes sind gegenüber dem Standesamt abzugeben. Eine vor 
der Geburt nach deutschem Recht abgegebene Bestimmung 
des Geburtsnamens ist von Mutter und Vater zu unterschrei-
ben und kann zusammen mit der Geburtsanzeige dem Stan-
desamt vorgelegt werden.

Sofern die Wirksamkeit von Erklärungen an Vorausset-
zungen gebunden ist, z. B. an die Anerkennung der Vater-
schaft und die Abgabe von Sorgeerklärungen bei nicht mit-
einander verheirateten Eltern, sollten die Eltern persönlich 
auf das Standesamt kommen und den Standesbeamten bei 
der Geburtsanzeige bitten, die Beurkundung der Geburt so-
lange zurückzustellen. Dasselbe ist zu empfehlen, wenn eine 
Rechtswahl getroffen oder eine Namensbestimmung nach 
ausländischem Recht erfolgen soll.

2	 Vornamen
Der Erwerb des Vornamens richtet sich grundsätzlich nach 
dem Recht des Staates, dem ein Kind angehört.

Bei einem deutschen Kind steht das Recht, dem Kind ei-
nen Vornamen zu erteilen, den sorgeberechtigten Eltern ge-
meinsam zu. Steht die elterliche Sorge nur einem Elternteil 
zu, ist nur dieser befugt, dem Kind einen Vornamen zu er-
teilen.

Bezeichnungen, die ihrem Wesen nach keine Vornamen 
sind, dürfen nicht gewählt werden. Mehrere Vornamen kön-
nen zu einem Vornamen verbunden werden. Eine solche Ver-
bindung sollte nicht mehr als einen Bindestrich enthalten. 
Die Verwendung einer gebräuchlichen Kurzform eines Vor-
namens als selbständiger Vorname ist ebenso zulässig. 

Die Schreibweise der Vornamen richtet sich nach den all-
gemeinen Regeln der Rechtschreibung, außer wenn trotz Be-
lehrung eine andere Schreibweise verlangt wird.

Werden die Vornamen nicht bei der Geburtsanzeige beim 
Standesamt angegeben, so müssen sie innerhalb eines Mo-
nats nach der Geburt angezeigt werden.

3	 Totgeborenes Kind
Auf Wunsch der Eltern können für ein tot geborenes Kind 
Vor- und Familiennamen in das Geburtenregister eingetra-
gen werden. Für die Bestimmung des Geburtsnamens und 
die Erteilung des Vornamens gelten die gleichen Vorschriften 
wie bei lebend geborenen Kindern.

Wir bestätigen, die vorstehenden Ausführungen zur Kenntnis genommen zu haben.
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16/620

(Unterschriften der Mutter und des Vaters)

M
er

kb
la

tt
 z

ur
 B

es
tim

m
un

g 
de

r N
am

en
sf

üh
ru

ng
 e

in
es

 n
eu

ge
bo

re
ne

n 
Ki

nd
es

 ©
 V

er
la

g 
fü

r S
ta

nd
es

am
ts

w
es

en
 G

m
bH

, F
ra

nk
fu

rt
 a

m
 M

ai
n 

· B
er

lin
 2

00
9 


